
Wichtige Informationen zur Corona-Verordnung

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (FFP2-Maske oder OP-Maske)

Seit vergangenen Montag gilt die Änderung 
der Corona-Verordnung des Landes. Mit dieser 
Verordnung wurde unter anderem die Mas-
kenpflicht verschärft.

Vielen ist nicht bewusst, dass die Masken-
pflicht beim Einkaufen auch bereits vor 
den Geschäften und den dazugehörenden 
Parkplätzen gilt, wir bitten, dies besonders 
zu beachten.

Auch die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung tragen seit Januar FFP2-Masken, wir bit-
ten deshalb alle Kunden auch zu den Terminen im Rathaus eine medizinische Maske 
mitzubringen.
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Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

+

Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:

Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.
• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, 
   Plakatierungen oder Informationsstände nach 
   behördlicher Genehmigung möglich.

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts und mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine

• Kitas bleiben geschlossen.    
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. 
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. (Ausnahme für berufliche 
   Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1.
Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen 
eine medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatz-
   orten 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung

Zugelassen sind:

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95
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• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine

• Kitas bleiben geschlossen.    
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. 
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. (Ausnahme für berufliche 
   Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1.
Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen 
eine medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatz-
   orten 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung

Zugelassen sind:

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

NEU
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Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

+

Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:

Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.
• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, 
   Plakatierungen oder Informationsstände nach 
   behördlicher Genehmigung möglich.

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts und mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine

• Kitas bleiben geschlossen.    
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. 
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. (Ausnahme für berufliche 
   Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1.
Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen 
eine medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatz-
   orten 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung

Zugelassen sind:

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95
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Ein ausführliches FEin ausführliches FAQ finden Sie auf » BAQ finden Sie auf » Baden-Württembergaden-Württemberg.de.de

Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

+

Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:

Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.
• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, 
   Plakatierungen oder Informationsstände nach 
   behördlicher Genehmigung möglich.

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts und mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine

• Kitas bleiben geschlossen.    
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. 
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. (Ausnahme für berufliche 
   Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1.
Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen 
eine medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatz-
   orten 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung

Zugelassen sind:

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

NEU

Einzelhandel
Der Einzelhandel schließt bis zum 31. Januar. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden..
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Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in besonderen
      Härtefällen
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Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

+

Ausgangsbeschränkungen
Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:

Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.
• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, 
   Plakatierungen oder Informationsstände nach 
   behördlicher Genehmigung möglich.

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft 
   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 
   eigenen Haushalts und mit einer weiteren, 
   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine

• Kitas bleiben geschlossen.    
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-
   material durch die Lehrer*innen. 
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
   an allen weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet. 
   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 
   vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. (Ausnahme für berufliche 
   Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1.
Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen 
eine medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatz-
   orten 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung

Zugelassen sind:

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

NEU

Einzelhandel
Der Einzelhandel schließt bis zum 31. Januar. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden..

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 24.01.2021Stand: 24.01.2021

Ein ausführliches FEin ausführliches FAQ finden Sie auf » BAQ finden Sie auf » Baden-Württembergaden-Württemberg.de.de

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in besonderen
      Härtefällen

Dienstleistungen
Geschlossen:
 Friseurbetriebe/Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem wieder geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 
       und innerhalb eines definierten Zeitfensters
       übergeben werden.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen

SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen
   und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen im 

öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit und 
   Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen,
   sowie dazugehörige Unterschriften-
   sammlungen. 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 24.01.2021Stand: 24.01.2021

Ein ausführliches FEin ausführliches FAQ finden Sie auf » BAQ finden Sie auf » Baden-Württembergaden-Württemberg.de.de

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art 
bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen 
   Getränken im öffentlichen Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

NEU

NEU

Dienstleistungen
Geschlossen:
 Friseurbetriebe/Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem wieder geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 
       und innerhalb eines definierten Zeitfensters
       übergeben werden.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen

SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen
   und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen im 

öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit und 
   Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen,
   sowie dazugehörige Unterschriften-
   sammlungen. 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 24.01.2021Stand: 24.01.2021

Ein ausführliches FEin ausführliches FAQ finden Sie auf » BAQ finden Sie auf » Baden-Württembergaden-Württemberg.de.de

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art 
bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen 
   Getränken im öffentlichen Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

NEU

NEU

Dienstleistungen
Geschlossen:
 Friseurbetriebe/Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
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Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg
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Hotline des Landratsamtes 
Heidenheim für alle Fragen 
rund um COVID-19 
Tel. 07321/321-7777
Mo. – Fr.: 8.00 – 16.00 Uhr
Sa., So., Feiertage: 
14.00 –16.00 Uhr

Tel. 9625-0 • Fax 9625-27
E-Mail: rathaus@koenigsbronn.de 
Internet: www.koenigsbronn.de

Nur mit telefonischer Termin ver ein-
barung!

Montag – Freitag, 7.30 Uhr – 12.30 Uhr 
und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Für Notfälle haben wir ein Bürgertele-
fon eingerichtet, dieses steht an Werk-
tagen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter 
der Rufnummer 0152/03850737 zur 
Verfügung. An diese Nummer können 
Sie sich insbesondere wenden, wenn 
Sie wegen Corona Hilfe benötigen.

Steinheim am Albuch, Forststr. 2 
(Eingang Rückseite der Raiffeisenbank) 
Tel. 07329/919007
Fax 07329/1643
E-Mail: steinheim-albuch.pw@polizei.bwl.de

Den/Die diensthabende/n Arzt/Ärztin  
erreichen Sie an Wochenenden, Feiertagen 
(durchgehend 24 Stunden) sowie
Montag von 18.00 bis 8.00 Uhr
Dienstag von 18.00 bis 8.00 Uhr
Mittwoch von 12.00 bis 8.00 Uhr
Donnerstag von 18.00 bis 8.00 Uhr
Freitag von 16.00 bis 8.00 Uhr
immer unter Tel. 116117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: 
docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus- und Kinder- 
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 
Tel. 0711/96589700 oder docdirekt.de

Die ärztliche Notfallpraxis erreichen Sie 
während deren Öffnungszeiten
Montag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Mittwoch von 15.00 bis 22.00 Uhr
Donnerstag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr
Feiertags von 8.00 bis 22.00 Uhr 
unter Tel. 116117

Die kassenärztliche Notfallpraxis
befindet sich im Klinikum Heidenheim, 
Schlosshaustraße 100, 89522 Heidenheim, 
im Erdgeschoss von Haus C. Fußläufige 
Notfallpatienten können der Beschilderung 
ab der Eingangshalle folgen.
In lebensbedrohlichen Notfällen 
(z.B. Schlaganfall): 
Notrufnummer des DRK 112

(außerhalb der Öffnungszeiten) 
jeweils von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr.

Donnerstag, 28.01., 
Schloss-Apotheke Mittelrain, 
Grünewaldplatz 3, Heidenheim

Freitag, 29.01., 
City-Apotheke, 
Karlstraße 1, Heidenheim

Samstag, 30.01., 
Steinhirt-Apotheke, 
Hauptstraße 17, Steinheim
Herwartstein-Apotheke, 
Schickhardtstraße 1, Königsbronn, 
am Samstag, 30.01., 
von 8.30 – 12.30 Uhr geöffnet

Sonntag, 31.01., 
Kapell-Apotheke, 
Kapellstraße 1, Heidenheim 

Montag, 01.02., 
Hohe-Wart-Apotheke, 
Grundweg 3, Herbrechtingen 

Dienstag, 02.02., 
Sonnen-Apotheke, 
Bühlstraße 20, Heidenheim

Mittwoch, 03.02., 
Herwartstein-Apotheke, 
Schickartstraße 1, Königsbronn

Donnerstag, 04.02., 
Hirsch-Apotheke, 
Brenzstraße 33, Heidenheim 

kann unter Tel. 0711/7877777 
abgefragt werden.

Für Notfälle wenden Sie sich bitte an Ihren 
Haustierarzt.

Ökumenische Sozialstation Heidenheim 
Tel. 07321/9866-0

Irene Dominicus, Tel. 4247 

(Dieser Dienst ist kostenlos)
So erreichen Sie uns: Tel. 0170/8481912 
Ulrike Fries, Tel. 07328/4424
Claudy Frey-Rathgeb, Tel. 07328/7253

Bestattungshaus Pusch, Tel. 07328/5741

Tel. 08000/11616

Ärzte-NotdienstAllgemeiner Notruf 112
Feuerwehr 112
Unfall, Überfall 110
DRK-Rettungsdienst 
07361/19222

Störungsnummer für Strom
07961/9336-1401

Störungsnummer für Gas
07321/328-111

Störungsnummer für Wasser
07328/6272
07326/6470

Gemeindeverwaltung
Königsbronn

Polizeiposten

Dienstbereitschaft 
der Apotheken

Öffnungszeiten

Notrufnummer der
Gemeindeverwaltung

Zahnärztlicher Wochenend-
und Feiertagsdienst

Tierärztlicher Wochenend-
und Feiertagsdienst

Mobile Dienste

Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen

Hospizgruppe Königsbronn

Friedhofsverwaltung / 
Bestattungen

Ökumenische Nachbarschafts-
hilfe Königsbronn
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Schwarzes Brett

Abfallkalender

Folgende Abfuhrtermine finden in  
Königsbronn, Itzelberg, Ochsenberg 
und Zang statt.

Freitag, 05. Februar
Gelber Sack und Papiertonne

Öffnungszeiten
Wertstoff-Zentrum, Wiesenstraße:  
Dienstag von 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
2. Samstag im Monat von 8.00 – 11.30 Uhr

Glückwunschtafel

Wir beglückwünschen sehr herzlich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die in dieser oder der nächsten Woche ihren Geburtstag feiern können.

Namentlich gratulieren wir insbesondere unseren 70 Jahre alten und älteren
Einwohnern.

30.01. Paul Rudolf, Königsbronn Ortsteil Ochsenberg, zum 70.
31.01. Rosa Gold, Königsbronn, zum 70.
03.02. Helga Kölzer, Königsbronn, zum 80.
03.02. Klaus-Peter Hoffmann, Königsbronn Ortsteil Zang, zum 80.
04.02. Antonina Gattone, Königsbronn, zum 75.

Veranstaltungen

Es finden keine Veranstaltungen statt!

Freie Ausbildungsplätze

Entdecke die Welt der Berufe!
Couch Edition der Ausbildungs- 
und Studienmesse 2021

Am Freitag, 26.02.2021, findet von 9.00 – 18.00 Uhr die 24. Ausbildungs- und 
Studienmesse Aalen statt. In diesem Jahr können sich alle Interessierten on-
line bei über 80 Ausstellern über das regionale Ausbildungsangebot sowie 
über Studienmöglichkeiten und weiterführende Schulen umfassend informie-
ren.

Auch die Berufsberatung der Agen-
tur für Arbeit Aalen ist an Bord und 
beantwortet gerne alle Fragen rund 
ums Thema Berufsorientierung.

Egal ob Info-Blog, Live-Chat, Vi-
deo-Talk oder erstmal das Erkun-
dungstool Check-U zum Einstieg. 
Wir haben uns jede Menge für die 
Besucherinnen und Besucher ein-
fallen lassen! Und obendrauf gibt 
es ein Gewinnspiel. Preise: Netflix 
und Spotify für ein Jahr sowie einen 
100-Euro-ACA-Gutschein.

Also gleich Termin vormerken, denn 
reinschauen lohnt sich!

Impressum:

„Wochenblatt“ Amtsblatt 
der Gemeinde Königsbronn

Herausgeber: Gemeinde Königsbronn, 
Herwartstraße 2, 89551 Königsbronn 
Geschäftsstelle: Manuela Kammerer, 

Tel. 07328/9625-12, 
E-Mail: amtsblatt@koenigsbronn.de

Verantwortlicher Redakteur für den amtlichen 
Teil: Bürgermeister Michael Stütz

Verantwortlicher Redakteur für den redaktionel-
len Teil im Sinne des Presserechts: Bürgermeister 

Michael Stütz oder Vertreter im Amt.

Für die Beiträge im redaktionellen Teil, die nicht 
von der Gemeinde kommen, ist der jeweilige 

Verfasser/die jeweilige Verfasserin
 verantwortlich.

Anzeigenkunden sind für den Inhalt ihrer 
Anzeigen verantwortlich.

Satz/Druck: Druckerei Zeller, 
73432 Aalen-Unterkochen

Auflage: 2.300 Exemplare, Bezugspreis jährlich 
30,00 Euro zuzüglich Gebühr bei Postversand.

Das Wochenblatt erscheint in der Regel 
donnerstags. Die Inhalte der Seiten wurden 

mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann 
dennoch keine Gewähr übernommen werden. 
Eine Haftung, insbesondere für materielle oder 

immaterielle Schäden oder sonstige 
Konsequenzen, die aus der Nutzung unseres 

Angebots entstehen, ist ausgeschlossen, soweit 
gesetzlich zulässig. Die Redaktion des 

Wochenblattes behält sich das Recht vor,
zur Verfügung gestellte Manuskripte, Unterlagen, 

Bildmaterial usw. zu bearbeiten. 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

Die Inhalte des Wochenblattes sind nach 
Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) ur-

heberrechtlich geschützt. Nachdruck, 
auch auszugsweise, ist nur nach Genehmigung 

mit Quellenangabe gestattet.
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Öffentliche Bekanntmachung 
über die Festsetzung der Grund-
steuer 2021

Festsetzung der Grundsteuer für das Ka-
lenderjahr 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Kö-
nigsbronn hat durch Hebesatz-Satzung 
vom 18.01.1996, zuletzt geändert am 
26.01.2017, die Hebesätze für die Grund-
steuer festgesetzt auf:
•  340 v. H. für die Betriebe der Land- und 

Forstwirtschaft (Grundsteuer A) und
•  360 v. H. für die Grundstücke (Grund-

steuer B).
Die Grundsteuerhebesätze sind gegenüber 
dem Vorjahr unverändert. 

1. Steuerfestsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2021
Für diejenigen Steuerschuldner, die für 
das Kalenderjahr 2021 die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, 
wird die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2021 in derselben Höhe wie für das 
Jahr 2020 durch diese öffentliche Be-
kanntmachung festgesetzt (§ 27 Abs. 3 
Grundsteuergesetz vom 7.August 1973, 
Bundesgesetzblatt I, Seite 965, in der der-

zeit geltenden Fassung). Diesbezüglich 
wird auf den Inhalt der zuletzt ergange-
nen Grundsteuerbescheide hingewiesen. 
Für die Steuerschuldner treten mit dem 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der 
sachlichen oder persönlichen Steuer-
pflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht 
anknüpfend an den Grundsteuermessbe-
scheid des Finanzamts ein entsprechender 
schriftlicher Grundsteuerbescheid.

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, 
die Grundsteuer für 2021 zu den Fällig-
keitsterminen und mit den Beträgen, die 
sich aus dem letzten schriftlichen Grund-
steuerbescheid vor Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ergeben, auf eines der 
in diesem Bescheid angegebenen Bank-
konten der Gemeindekasse Königsbronn 
zu überweisen. Bei SEPA-Lastschriftman-
dat werden die Beträge zu den jeweiligen 
Fälligkeitsterminen abgebucht.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekannt-
machung bewirkte Steuerfestsetzung kann 

innerhalb eines Monats nach dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung Widerspruch 
bei der Gemeinde Königsbronn, Herwart-
straße 2, 89551 Königsbronn, erhoben 
werden.

4. Hinweise
Der Widerspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung – VwGO). Dies 
bedeutet, dass angeforderte Beträge auch 
bei Einlegung eines Widerspruchs fristge-
recht zu entrichten sind. Bei verspäteter 
Zahlung treten Säumnis- und Vollstre-
ckungsfolgen ein.
Diese öffentliche Bekanntmachung über 
die Festsetzung der Grundsteuer 2021 
kann auch auf der Homepage der Gemein-
de Königsbronn unter www.koenigsbronn.
de eingesehen werden.

5. Auskunft
Für Fragen und weitere Informationen 
steht das Steueramt der Gemeinde Königs-
bronn, Herr Lang, Telefon 07328/9625-33, 
oder Frau Huber, Telefon 07328/9625-46, 
gerne zur Verfügung.

Königsbronn, 28.01.2021
gez. Michael Stütz, Bürgermeister

Gemeinde Königsbronn

Kreis Heidenheim
7.100 Einwohner

Bei der Gemeinde Königsbronn sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen 
zu besetzen: 

Bauhofleiter (m,w,div.), Hausmeister (m,w,div.), 
Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher 

(m,w,div.)

Details zum Stellenangebot und zu unseren Erwartungen finden sie unter  
www.koenigsbronn.de unter der Rubrik Bürgerservice – Stellenausschreibungen.

Bezugsgebühren 2020 – 
Königsbronner Wochenblatt

Die Wochenblattbezugsgebühr in 
Höhe von 30,00 Euro wird am 
01.02.2021 unter der Gläubiger-ID: 
DE74ZZZ00000312529 abgebucht. 

Wir machen alle Nichtabbucher des 
Königsbronner Wochenblattes dar-
auf aufmerksam, die Bezugsgebühr in 
Höhe von 30,00 Euro zum 01.02.2021 
auf eines der u.g. Konten der Gemein-
dekasse zu überweisen. 

Heidenheimer Volksbank eG
IBAN: DE85 6329 0110 0033 1130 09
BIC: GENODES1HDH

Kreissparkasse Heidenheim
IBAN: DE08 6325 0030 0000 8801 89
BIC: SOLADES1HDH

Raiffeisenbank Steinheim eG
IBAN: DE89 6006 9158 0014 0530 04
BIC: GENODES1SAA
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Landesfamilienpass und Gut-
scheinkarten 2021 ab sofort 
erhältlich

Antragsberechtigte Familien können den 
Pass und die dazugehörige Gutscheinkar-
te für das Jahr 2021 ab sofort kostenlos 
bei der Gemeindeverwaltung im Bürger-
büro, Frau Kammerer, Telefonnummer 
07328/9625-12, – nach telefonischer Ter-
minvereinbarung – beantragen. 
Damit möglichst viele Kinder von den 
Vergünstigungen profitieren, wurde der 
Landesfamilienpass den gewandelten Fa-
milienmodellen angepasst. Neben einem 
Erwachsenen, der berechtigt ist, den Lan-
desfamilienpass zu beantragen, können 
bis zu vier weitere Personen in den Pass 
eingetragen werden. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um einen getrenntleben-
den leiblichen Elternteil, Oma und/oder 
Opa, erwachsene Geschwister oder eine 
andere Bezugsperson der Kinder handelt. 
Von den eingetragenen Personen können 
bei Ausflügen immer zwei Erwachsene 
zusammen mit den Kindern die Vergüns-
tigung des Landesfamilienpasses in An-
spruch nehmen. 
Einen Landesfamilienpass können Fami-
lien beantragen, wenn sie mit mindestens 
drei kindergeldberechtigten Kindern (auch 
Pflege- oder Adoptivkindern) in einem 
Haushalt leben. Alleinerziehende erhalten 
den Landesfamilienpass schon bei einem 
kindergeldberechtigten Kind, wenn sie mit 
diesem zusammen in einem Haushalt le-
ben. Dies gilt auch für Familien, die mit 
einem schwerbehinderten Kind zusam-
menleben, Kinderzuschlag bzw. Hartz-IV-
Leistungen oder Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
beziehen.
Weitere Informationen finden Sie auch 
online unter http://sozialministerium. 
baden-wuerttemberg.de/de/soziales/ 
familie/leistungen/landesfamilienpass/

Landtagswahl am 14. März 2021 
Sitzung des Kreiswahlausschusses am 
19. Januar 2021

Für den Wahlkreis 24 Heidenheim wurden 
zur Landtagswahl am 14. März 2021 drei-
zehn Wahlvorschläge beim Kreiswahllei-
ter, Landrat Peter Polta, eingereicht. Dies 
sind zwei Wahlvorschläge mehr als bei der 
Landtagswahl 2016. 

Die Vorprüfung durch den Kreiswahlleiter 
ergab, dass
•  alle Wahlvorschläge mit den notwendi-

gen Anlagen fristgerecht eingingen;
•  alle Wahlvorschläge nach Abschluss des 

Mängelbeseitigungsverfahrens keine 
Mängel haben;

•  für Wahlvorschläge, die Unterstützungsun-
terschriften benötigen, in allen Fällen die 
notwendige Anzahl von Unterstützungsun-
terschriften fristgerecht eingereicht wurde.

In der Sitzung am 19. Januar 2021 prüfte 
der Kreiswahlausschuss die eingereichten 
Wahlvorschläge und entschied über deren 
Zulassung. Der Kreiswahlausschuss stell-
te fest, dass alle dreizehn eingereichten 
Wahlvorschläge fristgerecht eingingen und 
keine Mängel haben. Einstimmig wurde 
die Zulassung aller eingereichten Wahlvor-
schläge beschlossen.

Die öffentliche Bekanntmachung der 
Wahlvorschläge wird erfolgen, sobald die 
Landeswahlleiterin die endgültige Reihen-
folge der Parteien nach Abschluss eines 
evtl. Beschwerdeverfahrens mitgeteilt hat.

Der Heidenheimer Tarifverbund 
informiert

Kündigung des Schülerabonnements im 
htv nicht notwendig

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wer-
den – ausgehend von der vergangenen 
Konferenz der Bundeskanzlerin mit den 
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsi-
denten – auch in Baden-Württemberg – bis 
14. Februar 2021 weiterhin Schulen und 
Kindertagesstätten eventuell ganz oder 
teilweise geschlossen bleiben. Ob und wie 
in Abhängigkeit von der Infektionslage im 
Februar eine schrittweise Öffnung erfolgt, 
wird noch entschieden.

Informationen aus dem Forstre-
vier Zang

Erholung im Wald – das möchten in der jet-
zigen Situation möglichst viele Menschen 
– Wanderer, Radfahrer, Reiter, Skiläufer. Es 
treffen unterschiedliche Interessen aufein-
ander, bei denen eine gegenseitige Rück-
sichtnahme notwendig ist. Nach Möglich-
keit werden Waldwege gebahnt, so dass 
Fußgänger, Radfahrer und Reiter die Mög-
lichkeit haben, diese zu nutzen. Die Zanger 
Loipe ist immer ein gern angenommener 
Anlaufpunkt für Skiläufer. Im Zuge der ge-
genseitigen Rücksichtnahme wird darum 
gebeten, dass die Skiloipe den Langläufern 
überlassen wird. Fußgänger, Radfahrer und 
Reiter mögen bitte die dafür geräumten 
Waldwege benutzen. Die Skifahrer werden 
gebeten, sich nicht abseits der Loipe eige-
ne Spuren durch die Bestände zu ziehen. 
Dies führt zu Konflikten mit Jagd, Wild und 
Holzernte und es kann vor allem im Be-
reich der Holzernte zu lebensgefährlichen 
Situationen kommen.
Im Moment laufen in den Distrikten Wei-
kersberg und Irmannsweiler mehrere 
Holzerntemaßnahmen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass ein Betreten der ab-
gesperrten Wege nach § 37 Abs. 4 Nr. 4 
und § 38 Abs. 1 LWaldG verboten ist. Bei 
Zuwiderhandlung droht eine Geldbuße. Es 
wird dringend darum gebeten, die Absper-
rungen nicht zu ignorieren, um sich selbst 
und andere nicht zu gefährden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Wichtige Information zur Blut-
spende am 01. Februar 2021

Aufgrund der niedrigen Temperaturen 
bitten wir Sie, erst 5 Minuten vor dem 
gebuchten Termin zum Eingang der 
Hammerschmiede zu kommen und ggf. 
vorher im Auto zu warten.
Wir dürfen leider keine Personen vor der 
reservierten Uhrzeit in die Halle lassen.
Wir danken für Ihr Verständnis!

Sprechstunde der Integrations-
manager

Die Sprechstunde für Geflüchtete und Eh-
renamtliche des Flüchtlingskreises kann 
aktuell nur nach Terminvergabe stattfin-
den. Bitte wenden Sie sich hierzu an Frau 
Selcuk oder Herrn Günther, erreichbar un-
ter integration@heidenheim.de oder Tel. 
07321/2772240.
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Der Landkreis Heidenheim wird deshalb 
für den Februar vorläufig von einem Einzug 
des Eigenanteils für htv-Schülermonatskar-
ten absehen. Aus Sicht des Heidenheimer 
Tarifverbunds besteht daher kein Anlass 
zu einer Kündigung des htv-Schülerabon-
nements. Eine Entscheidung des Landes 
Baden-Württemberg zur Übernahme der 
entsprechenden Eigenanteile – wie im 
vergangenen Frühjahr – steht noch aus.
Ob für den bereits eingezogenen Eigenan-
teil der htv-Schülermonatskarte im Januar 
eine Erstattung erfolgen kann, wird aktuell 
ebenfalls geprüft. Auch hier liegt noch kei-
ne Entscheidung des Landes in Bezug auf 
eine eventuelle Kostenübernahme vor. 

Unterstützung für Migrantinnen 
beim Einstig in den Beruf
Mentorinnen für Mentorinnen-Pro-
gramm gesucht 

Wie kann es gelingen, in der zweiten Hei-
mat beruflich Fuß zu fassen? Das Mento-
rinnen-Programm der Kontaktstelle Frau 
und Beruf unterstützt Frauen, die ihre per-
sönlichen, familiären oder kulturellen Wur-
zeln in einem anderen Land haben, beim 
Einstieg in den Beruf. Das Programm wur-
de im Jahr 2020 von der Deutschen Gesell-
schaft für Mentoring zertifiziert und wird 
seit vier Jahren erfolgreich in den Kontakt-
stellen durchgeführt. Jede Mentorin be-
gleitet ehrenamtlich für sechs Monate eine 
Frau, die sich beruflich integrieren will. In 
dieser Zeit sind zwei Treffen pro Monat 
vorgesehen sowie ergänzend Kontakte per 
Telefon oder per E-Mail. Die Mentorinnen 
nehmen an einem Kompetenztraining teil, 
das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau organisiert wird. So 
können sie sich zudem mit anderen Men-
torinnen vernetzen. Darüber hinaus wer-
den Workshops und Seminare zu verschie-
denen Themen angeboten. Als Mentee 
für das Mentorinnen-Programm können 
sich Frauen mit Migrationshintergrund be-
werben, die beruflich in Deutschland Fuß 
fassen möchten und ein Sprachniveau von 
mindestens B1 haben. Als Mentorin sind 
berufstätige Frauen gefragt, die ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen weitergeben möch-
ten und mindestens zwei Jahre Erfahrung 
im Job mitbringen. Das Engagement der 
Mentorinnen erfolgt ehrenamtlich. Bei In-
teresse am Mentorinnen-Programm sind 
weitere Informationen bei der Kontaktstel-
le Frau und Beruf Heidenheim unter Tel. 
07321/321-2558, per E-Mail unter frau-
und-beruf@landkreis-heidenheim.de oder 
unter www.frau-beruf.info zu finden. 

Kirchliche Nachrichten

Ökumenische Nachrichten

Bitte beachten: Masken im Gottesdienst
Bei der Feier der Gottesdienste gibt es im 
Hinblick auf das Tragen des Mund-Nasen-
Schutzes eine Änderung. Auch die Kirchen 
gehören zu den Orten, an denen das Tra-
gen einer medizinischen Maske vorge-
schrieben ist. Gemeint sind damit OP-Mas-
ken (Einwegmasken – außen blau, innen 
weiß) oder Masken des Standards KN95/

N95 bzw. FFP2-Masken. Für Gottesdienst-
besucher, die keine zulässigen Masken 
dabeihaben, werden geeignete Masken 
bereitgestellt. Es ist sicher für alle Beteilig-
ten nicht einfach, unter diesen Umständen 
Gottesdienst zu feiern. Die Kirchengemein-
den sind dankbar für das Recht, weiterhin 
Gottesdienste feiern zu können, wenn 
auch mit großen Einschränkungen.

Herzliche Einladung  
zur Bibelwoche in Königsbronn! 
Sonntag, 31. Januar 2021, 10:30 Uhr in Mariä Himmelfahrt 
Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung 
„... das Reich Gottes ist mitten unter euch" - Lk 17,21 
(Liturgie: Pfarrer Dietmar Krieg / Predigt: Pfarrer Christoph Burgenmeister) 
Anmeldung im kath. Pfarramt (Telefon 6204 bzw. über Homepage: se-heidenheim-nord.drs.de/anmeldung) 

„Meine Woche mit der Bibel – Begegnungen mit dem Lukasevangelium“ 
In diesem Jahr gibt es keine Veranstaltungen während der Woche!  
Stattdessen besteht die Möglichkeit zur persönlichen Beschäftigung mit einem Heft 
zur Bibelwoche. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihr Pfarramt (telefonisch 
oder E-Mail) und erhalten dann das Heft! 

Sonntag, 7. Februar 2021, 9:00 und 10:30 Uhr im evang. Gemeindehaus 
Ökumenischer Gottesdienst zum Abschluss 
„Bitten und beharren“ - Lk 18,1-8 
(Liturgie: Pfarrer Christoph Burgenmeister / Predigt: Gemeindereferent Stefan Wietschorke) 
Anmeldung im evang. Pfarramt (Telefon 6216) - nur für den Gottesdienst um 10:30 Uhr erforderlich. 

Evangelische und Katholische Kirchengemeinden Königsbronn und Zang 
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Evangelische 
Gesamtkirchengemeinde

Gottesdienste:

Sonntag, 31.01.2021
10.30 Uhr  Gottesdienst zur Eröffnung 

der Bibelwoche, siehe 
ökum. Nachrichten

18.00 Uhr  Gottesdienst in der Dorf-
kirche Zang (Pfarrer Burgen-
meister)

Sonstige Veranstaltungen:
Der Konfi-Unterricht findet digital statt.

Unser Pfarrbüro ist für Sie da:
www.kirchengemeinde-koenigsbronn.de

Das Pfarramt und das Büro der Kirchen-
pflege sind für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Telefonisch erreichen Sie 
Pfarramtssekretärin Anke Oberhäußer 
am Montag und Dienstag von 15.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und am Donnerstag von 
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr unter Tel. 6216 und 
unter E-Mail Pfarramt.Koenigsbronn-1@
elkw.de.
Kirchenpflegerin Iris Härlen ist am Montag 
und Dienstag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
unter Tel. 9229791 und unter E-Mail  
Kirchenpflege.Koenigsbronn@elkw.de zu 
erreichen. 
Pfarrer Burgenmeister erreichen Sie unter 
Tel. 9246898, E-Mail: Christoph.Burgen-
meister@elkw.de, außerhalb der Öff-
nungszeiten auch telefonisch unter Tel. 
0157/33155315.

Evang. Pfarramt Zang
www.zang-evangelisch.de
Pfarrerin Dina Streib
Tel. 07328/921875
Dina.Streib@elkw.de

Im Pfarrbüro erreichen Sie
nach telefonischer Voranmeldung:
Pfarramtssekretärin Melanie Forell
Dienstag und Freitag 
von 9.45 Uhr bis 11.30 Uhr
Tel. 07328/921873
pfarramt.zang.koenigsbronn-2@elkw.de

Rosenkranzgebet: täglich um 17.00 
Uhr (wenn kein Abendgottesdienst 
stattfindet)

Freitag, 29.01.2021
09.30 Uhr  Eucharistiefeier

Sonntag, 31.01.2021
4. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst 

– Beginn der Ökumenischen 
Bibelwoche

Dienstag, 02.02.2021
18.00 Uhr  Eucharistische Anbetung
18.30 Uhr   Eucharistiefeier mit Kerzen-

weihe und Blasiussegen

Freitag, 05.02.2021
09.00 Uhr  Eucharistiefeier 

Katholisches Pfarramt

Pfarrbüro:
Aalener Straße 42
89551 Königsbronn
Tel. 07328/6204 
MariaeHimmelfahrt.Koenigsbronn@drs.de

Regelmäßige Öffnungszeiten 
und Erreichbarkeit
Mo., Do., Fr., 10.00 – 12.00 Uhr
Di., 15.00 – 17.00 Uhr
In dringenden seelsorgerlichen Angele-
genheiten können Sie unter der Mobilnum-
mer 0152/05158347 eine/n pastorale/n 
Mitarbeiter/in aus der Seelsorgeeinheit 
erreichen.

Kirchenpflege Königsbronn
MariaeHimmelfahrt.Koenigsbronn@
nbK.drs.de
Kreissparkasse Heidenheim
IBAN: DE94 632500300000808219
BIC: SOLADES1HDH

Sprechzeit von Pfarrer Dietmar Krieg nach 
Vereinbarung möglich.
Pfarrer Dietmar Krieg, Brenzlestr. 32, 
89520 Heidenheim, Tel. 07321/64221
dietmar.krieg@drs.de

Gemeindereferentin Ilse Ortlieb
Büro (i.d.R. Montag- und Freitagvormittag) 
Tel. 07328/922040, ilse.ortlieb@drs.de

Gemeindereferent Stefan Wietschorke
Tel. 07328/922039
stefan.wietschorke@drs.de

Frühere Eucharistiefeier freitags in Kö-
nigsbronn
Bitte beachten, dass ab Februar der Be-
ginn der Eucharistiefeier in Königsbronn 
am Freitagmorgen um eine halbe Stunde 
vorgezogen worden ist (9.00 Uhr).

Maskenpflicht im Gottesdienst
Siehe ökumenische Nachrichten

Blasiussegen in Pandemiezeiten
Der Blasiussegen wird traditionell am 
Namenstag des heiligen Bischofs Blasius  
(3. Februar) oder darum herum gespen-
det. Man bittet dabei um Beistand von 
oben bei allen gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, besonders im Hals und 
beim Atmen. Liegt es in der gegenwär-
tigen Covid-19-Pandemie nicht nahe, auf 
Jesus, den himmlischen Heiland und Arzt 
zu vertrauen und dabei den bekannten 
Heiligen um seine Fürsprache anzugehen?!
Bitte wählen Sie unter den verschiede-
nen zeitlichen Angeboten der einzelnen 
Kirchengemeinden aus. Nach einem fei-
erlichen Segensgebet dürfen alle einzeln 
nach vorne kommen und werden auf 
1,50 m Distanz mit dem Symbol der ge-
kreuzten Kerzen gesegnet.

Sternsingeraktion – Spendenzeitraum 
ist verlängert
Der Spendenzeitraum für die diesjähri-
ge Aktion Dreikönigssingen ist bis zum 
28.02.2021 verlängert. Bis dahin kann 
über folgende Wege weiterhin zugunsten 
der Sternsingeraktion gespendet werden.
•  Per Banküberweisung mit dem Stich-

wort „Spende Sternsinger 2021“ an 
die Kath. Kirchenpflege Königsbronn –  
IBAN DE94 6325 0030 0000 8082 19, 

•  als Onlinespende über 
https://spenden. 
sternsinger.de/
dMv72RXk (bzw. per 
QR-Code-Scan) oder 

•  als Bargeldspende. 
Bitte für die Bargeldspenden die verteilten 
und ausliegenden Spendentütchen ver-
wenden. Diese können im Pfarramt ab-
gegeben oder nach den Gottesdiensten in 
die Kollektenkörbchen gelegt werden. 
Herzlichen Dank an alle Spender/innen!
Weitere Infos gibt’s auf unserer Homepage 
unter dem Stichwort „Sternsinger 2021“.
Weitere Kreidestückchen sowie Blanko-
Segensaufkleber liegen am Schriftenstand 
der Kirche auf.

Evangelische Kirchen-
gemeinde Königsbronn

Evangelische Kirchen-
gemeinde Zang

Katholische
Kirchengemeinde
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Nachdem die reguläre Runde 2020/21 
wegen Corona abgesagt wurde, spielen 
zwei Vierermannschaften der Schach-
freunde bei der Online-Liga mit. Letzte 
Woche gab es die ersten Spiele:
Königsbronn 1 gewann gegen SG Porz 1 
mit 2,5:1,5. Für die Schachfreunde siegten 
Andreas Kübler und Jan Antusch, remis 
spielte Ulrich Rissmann.
Königsbronn 2 verlor leider mit 1,5:2,5 ge-
gen SC Ketsch. Amelie und Elena Hahn so-
wie Klaus Rissmann spielten jeweils remis.

Andersen sammelt Erfahrung im B-
Weltcup
„Im Großen und Ganzen bin ich mit dem  
B-Weltcup-Wettkampfwochenende zufrie-
den – nur die Konstanz fehlt noch“, resü-
miert der Nordische Kombinierer Jan An-
dersen, der für den Skiclub Königsbronn 
startete, nach dem langen Wettkampfwo-
chenende in Klingenthal.

Alles andere als gut hat das Wochenen-
de für Andersen angefangen. Aufgrund 
eines Corona-Verdachts im Baden-Würt-
tembergischen Team musste Jan auf das 
Testergebnis seines Teamkollegen warten, 
bevor er die Anreise nach Klingenthal an-
treten durfte. Somit verpasste er den kom-
pletten ersten Trainingstag, und es ging 
am Freitag gleich mit dem Wettkampf los. 
Wegen zunehmendem Wind wurde der 
Sprungwettkampf abgebrochen und der 
PCR, der Provisorische Wettkampfsprung, 
wurde gewertet. Im Feld der 59 Springer 
aus 14 Nationen belegte Andersen mit 
112 Metern dabei den 47 Rang. Bei dem 
nachfolgenden Sprint über 5 Km war somit 
keine gute Platzierung zu erwarten. Zum 
Schluss landete er auf Platz 45 in einem 
Starterfeld, das einige bekannte Weltcup-
starter beinhaltete.
Im zweiten Wettbewerb gelang Andersen 
ein guter Sprung auf 120 Meter, was auf 
der Schanze mit einer Hill Size von 140 
Metern einen vorläufigen 23. Rang bedeu-
tete. Im 10-Kilometer-Lauf zeigte er eine 
ordentliche Laufleistung und beendete das 
Rennen auf dem 32. Rang, verfehlte somit 
leider knapp die Punkteränge.
Im dritten und letzten Wettkampf am 
Sonntag gelang ihm wieder kein optima-
ler Sprung und er lag mit 111,5 Metern auf 
dem 41. Rang. Im 10-Kilometer-Lauf konn-
te er sich nicht verbessern und beendete 
das Rennen auf Platz 42.
Torill Andersen

Neues Faltblatt der Seelsorgeeinheit
Bitte beachten, dass das Februar Faltblatt 
mit den Gottesdiensten und weiteren ak-
tuellen Angeboten der Kirchengemeinden 
Großkuchen, Schnaitheim und Königsbronn 
am Schriftenstand der Kirche aufliegt.

Newcastle-Impfung
Mehrere Fälle von Vogelgrippe sind derzeit 
in Baden-Württemberg bekannt, daher ist 
es jetzt ganz wichtig, zu impfen.
Für alle Hühnerhalter ist die Impfung 
gegen Newcastle vom Gesetzgeber aus 
Pflicht, daher nutzen Sie die Chance, bei 
uns mit zu impfen.
Am kommenden Samstag, 30. Januar, fin-
det ab 9.00 Uhr die Impfung gegen die 
Newcastle-Krankheit statt. Wir bitten um 
pünktliches Erscheinen, da der Impfstoff 
nur zwei Stunden wirksam ist. Bringen Sie 
Gefäße mit, um den flüssigen Impfstoff 
transportieren zu können. Wie immer sind 
auch Nichtmitglieder, die Hühner halten, 
recht herzlich eingeladen, den kostenlo-
sen Impfstoff abzuholen.

Vereinsberichte

Zang

Kleintierzuchtverein
Zang Z556 e.V.

Sportergebnisse

Königsbronn

Schachfreunde

Skiclub Königsbronn C

Unsere geliebte Mutter, Großmutter und Urgroßmutter
wurde von Gott in die ewige Heimat gerufen.

Josefa Grünthal
* 27.01.1931    † 18.01.2021

 in Ostpreußen

In Liebe

die Kinder:   Wolfgang Grünthal mit Barbara Grünthal-Decker 
Brigitte Grünthal-Keim mit Werner Keim

die Enkel und Urenkel:
Nikolaus Grünthal mit Ursula Zumkeller-Grünthal, Aljoscha, Anouschka 
und Maruschka
Julian Grünthal
Marie-Therese Grünthal
Johanna Harder mit Stefan Harder, Paul, Mara und Lea
Sarah Bruder mit Stefan Bruder, Frida und Luise
Dr. Maximilian Keim mit Carmen Keim

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Fürchte
Dich

nicht,
denn

ich 
habe
Dich

erlöst

Yoga/Wirbel-
säulen gymnastik

Biete Einzelunterricht, 
individuell auf Ihre 

Bedürfnisse ausgerichtet.

Professionelle Begleitung, 
ich bin lizensierte Yoga-

lehrerin SKA mit langjähriger 
Praxiserfahrung.

Tel. 7501
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Fa. Claus  Haslanger
Sudetenstr.  16
89555  Steinheim

Tel.  0 73 29 / 91 91 07
Fax  0 73 29 / 91 91 08
E-Mail: C-Haslanger@t-online.de

Komplettrenovierung Ihres Bades & WC
auch seniorengerechte Ausführungen!
Neuinstallation, Leitungen, Einrichtungsgegenstände und 
Heizkörper. Organisation und Bauleitung der zusätzlichen 

Gewerke, Fliesenleger, Elektriker, Gipser, Schreiner und Maler. . . .  MEHR ALS NÄHEN

Heidenheimer Straße 4
73447 Oberkochen
Tel. 0 73 64 / 66 67

Fax 0 73 64 / 41 23 0

Der Laden bleibt weiterhin auf be-
hördliche Anweisung geschlossen.

Ab sofort bieten wir Ihnen daher, nach 
tel. Anmeldung unter 07364/6667, 

einen Click&Collect-Service an.
Gerne können Sie Ihre Waren 

telefonisch oder per E-Mail bestellen 
und zum vereinbarten Termin 

im Laden abholen.
Auch die Werkstatt ist unter diesen 

Bedingungen geöffnet.
Wir freuen uns, Sie wieder unter  

Einhaltung der Hygieneregeln  
begrüßen zu dürfen. 

Bleiben Sie weiterhin gesund.
Michaela und Jürgen Steckbauer

Praxis Dr. Kölsch / Dr. Deckner

Unsere Praxis bleibt am 
Freitag, 29.01.2021, 

nachmittags geschlossen. 

Vertretung: Fr. Bergmann, Tel. 6666

Wir suchen ab sofort einen 

Metallhelfer
für Stanzarbeiten in Vollzeit

sowie einen
Metallhelfer

auf 450-Euro-Minijob

Bei Interesse bitte melden unter:
Firma Heinzmann, Hangstr. 6, 89555 Söhnstetten

info@heinzmann-werkzeugbau.de
oder Tel. 07323/4442

Das Print-Werk in Unterkochen
Egal welches Format, wieviel Seiten oder Farben. Wir machen alles möglich. Auf Wunsch bis zum Postversand.

Pfromäckerstr. 4 · 73432 Aalen · Tel. 0 73 61  8 86 86 · info@druckerei-zeller.de
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Gutes für 

DAHEIM
# T A K E A W A Y
# K O C H B O X E N
# DI N N E R@H OM E

TAKE AWAY ANGEBOT.
SCHWÄBISCHE KLASSIKER.

KW 4

WINTERLICHE BLATTSALATE 
9,00 €

mit gebratenen Rindefiletspitzen
17,50 €

UNSERE FISCHSUPPE MIT EDELFISCHEN
dazu Sauce Rouille und Knoblauchbaguette

19,50 €

WIDMANN´S ZWIEBELROSTBRATEN 
mit Maultäschle und Bratkartoffeln

20,00 €

SCHWÄBISCHES FESTTAGSESSEN
Rinder & Schweinemedaillons
 mit Pfeffer- & Pilzrahmsoße,

dazu Maultäschle, Spätzle und Bubenspitzle
19,50 €

LÖWENWIRTS 1/2 ENTE 
mit Blaukraut und zweierlei Knödel
19,00 €

ZANGER REHBRATEN  
mit Pilzle & Spätzle
16,50 €

HAUSGEMACHTE GEMÜSEMAULTÄSCHLE
mit Ziegenkäse - Schmelze
und Wintergemüse - Ragout
12,50 €

SCHOKOLADENVARIATION 
MIT EINGEMACHTEN WALDBEEREN
-das Dessert von unseren „Young Chefs“-
12,50 €

BITTE 
VORBESTELLEN

WWW.WIDMANNS-ALBLEBEN.DE

07328/96270

SA. & SO.
12.00 - 19.00

WOCHENEND - 
EMPFEHLUNG

WIDMANN´S SPARE RIBS
vom hällischen Schwein

dazu Cole Slaw
und Ofenkartoffeln

11,50 €

BITTE VORBESTELLEN
WWW.WIDMANNS-ALBLEBEN.DE

07328/96270
FASCHINGS 

BRUNCH BOX.
ENTSPANNT AM SONNTAG

DIE BOX BEINHALTET:

Weißwürst mit süßem Senf
Brezeln vom Bäcker Rieck

Schinkenspezialitäten  & Biokäse 
Frühstücks Smoothies

Bircher Müsli

Räucherfisch Variation
Alb.style Vorspeisen Variation

Mariniertes Gemüse
Butter & Dips

Schaumsüpple von Wintergemüse

Kalbsrahmbraten mit Rahmsoße und Spätzle
und Gemüseauflauf

Süßes Tischbüffet

Alles gekühlt verpackt
inkl. Anleitung zum einfachen Fertigstellen.

Auch Veggie Brunch möglich!

BRUNCH BÖXLE Für 2 Personen:
54,00 €

BRUNCH BOX für 4 Personen:
99,00 €

jede weitere Person:  
29,00 €

TERMINE
7.2 und
14.02.

VALENTINSTAG, LIEBE MÄNNER ;-)

ABHOLUNG 
ab Samstag 

möglich

Gutes für 

DAHEIM
# T A K E A W A Y
# K O C H B O X E N
# DI N N E R@H OM E
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Zipser GmbH | Heidenheimer Straße 100 | 73447 Oberkochen
Tel.: 07364 96600 | info@zipser-gmbh.de | www.zipser-gmbh.de

Sanitär
	Saubere und schnelle Montage
	Altbausanierung	

	Neubau	

 Moderne Sanitärtechnik

sanitär
heizung 

klima

Zipser Az_Neue Anzeigen_90x120_23.09_RZ.indd   3Zipser Az_Neue Anzeigen_90x120_23.09_RZ.indd   3 23.09.20   11:3323.09.20   11:33

25. - 29. Jan. 2021

AK TIONSTAGE

...auf Deine individuell 
gestalteten valinos.

15%

...UND GEHEN WIRD
ZUM ERLEBNIS

Heidenheimer Straße 110
73447 Oberkochen
Tel. 07364-96060

www.orthopediewalter.de

Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung!
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Party-Service - 
alles für Ihr Fest!

Fleisch- und Wurstwaren 
aus eigener Herstellung

Inhaber: 
Peter Vogel

Brenzquellstraße 6

89551 Königsbronn 
Tel. 07328-919246
Fax 07328-919247

Angebot der Woche:
gültig vom 28.01. bis 03.02.2021

Krustenbraten 100 g € 0,89

gekochte Ripple  100 g € 1,05

frische deutsche 
Hähnchenkeulen 100 g € 0,89

Bauernschinken 100 g € 1,85

Paprikalyoner  100 g € 1,19

Lyoner 100 g € 1,09

Nudelsalat 100 g € 1,09

Täglich warme Mittagessen zum
Mitnehmen oder Essen auf Räder.

Angebot gültig solange Vorrat reicht!

der Dachdecker
der Zimmermann
der Altbauspezialist

• Komplette Dachsanierung
nach EnEv oder KFW

• Dachfenster, Dachgauben 
inkl. Baugesuch

• Dachreparaturen an 
Wohnhaus und Garage

• sämtliche Holzbauarbeiten 
und Überdachungen

Härlen Holzbau Sägewerk GmbH
Wiesenstraße 16 • 89551 Königsbronn
Tel. 07328.6295 • Internet: www.haerlen.de

 89555 Steinheim · Zeppelinstraße 19 
Tel. 07329 -92 040 · info@kraft-steinheim.de

Bad
Heizung
Solar

    Komplettbäder

   Moderne Heizungen

 Solaranlagen

Kundendienst

Bauflaschnerei

Sanitäts haus
Johannes Bonn

Sanitätshaus Johannes Bonn GmbH
Aalener Str. 6, 89520 Heidenheim

Telefon 07321 660 61 60
www.sanitaetshaus-j-bonn.de

Kompressionsstrümpfe - Schuheinlagen - Bandagen
Orthesen - Prothesen - Rollatoren - Pflegehilfsmi�el
Badehilfen - Pflegebe�en - Rollstühle - Treppenli�e

Gärtnerei und  
Blumenfachgeschäft Ulrich Schäfer 

Aalener Straße 11 • Schwarzer Weg 10 • 07328 / 6273

So einfach geht es:
Unter Tel. 07328/6273 können Sie  

ab sofort gerne Ihre Bestellung aufgeben 
 und einen Abholtermin vereinbaren. 

Bestellungen für den Valentinstag können je  
nach Vereinbarung  

am Samstag von 8.00 - 13.00 Uhr  
oder am Sonntag von 9.00 - 12.00 Uhr abgeholt werden. 

Gerne liefern wir Ihre Bestellung auch zu Ihnen nach Hause. 
Bitte bestellen Sie rechtzeitig, sodass wir Ihren Wünschen gerecht werden können!

Am 14. Februar
ist Valentinstag 

Und wir  

sind für Sie da!


